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Aufgabe 1
Rufus Rechthaber (R), Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Schnurpseldingen, wird am 01. Juli 2009 in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Zuvor entrümpelt er mit Hilfe seiner Sekretärin Viola Veilchen (V) die Schränke in seinem Amtszimmer. Während der Mittagspause am 29. Juni 2009, als R in der Kantine ist und V alleine weiterräumt, kommt ihre Kollegin Elfriede Eifrig ( E ) vorbei. Diese erblickt die DVP-Gesetzessammlung des R und möchte sie gerne kaufen, weil sie in Kürze mit dem Beschäftigtenlehrgang II beginnen wird und dafür die Gesetzestexte benötigt. V fackelt nicht lange und bietet der E die drei Bände im Namen des R zum Preis von 50, 00 €. E ist unsicher, weil sie meint, dass V nicht einfach die Bücher des R ohne seine Erlaubnis verkaufen dürfe. V teilt der E jedoch mit, dass R schon mit dem Verkauf einverstanden sein werde. Daraufhin nimmt E das Angebot der V an. Sie nimmt die Bücher gleich mit. Den Kaufpreis will sie in den nächsten Tagen vorbeibringen.  

Als R aus der Mittagspause zurückkommt, ist er zunächst sehr unglücklich über den Verlust seiner DVP. Dann aber erkennt er, dass V einen wirklich guten Preis für ihn ausgehandelt hat und erklärt sich V gegenüber mit dem Kauf einverstanden. 

Die Freude der E über den Kauf währt allerdings nur kurz. Ihr Kollege Siegmar Sonnenschein  ( S ) kommt am 30. Juni 2009 bei ihr vorbei.  Er hat soeben erfolgreich den Beschäftigtenlehrgang II absolviert und bietet der E an, ihr seine DVP für die Dauer ihres Lehrgangs leihweise zu überlassen. Die E bereut nun, dass sie so viel Geld für die DVP des R bezahlen soll. Sie möchte lieber mit der Gesetzessammlung des S arbeiten, zumal diese auch mit vielen hilfreichen Randbemerkungen versehen ist. Daher ruft sie den R an und teilt ihm mit, dass sie seine DVP nun doch nicht haben wolle. Es sei ohnehin noch kein Kaufvertrag zustande gekommen, weil sie ja den Kaufpreis noch gar nicht gezahlt habe. 
Frage: Kann R von E die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises in Höhe von 50, 00 € verlangen?  
Aufgabe 2

Rufus Rechthaber ( R ) will seiner Ehefrau Trude (T) anlässlich seines bevorstehenden Ruhestandes ein Geschenk machen, weil sie ihn all die Jahre stets treu unterstützt hat und nie gemault hat, wenn er wieder einmal Überstunden gemacht hat. Also suchen T und R  gemeinsam das Second-Hand- Geschäft von Herrn Alfons Alt (A) auf, damit sich T dort etwas Schönes zum Anziehen aussuchen kann. Im Schaufenster entdeckt T ein zauberhaftes Kostüm des Labels „Molch & Gabel“ zum Preis von 200,- €. T ist begeistert. Sie bittet den R, ihr dieses Kostüm zu schenken. Dabei weist sie darauf hin, dass es sich um ein äußerst günstiges Angebot handeln würde. Kostüme von „Molch & Gabel“ seien auch getragen selten unter 300,- € zu haben. Dies sagt T allerdings nur, um den R, der ein echter Geizkragen ist, zum Kauf dieses Kostümes zu bewegen, bevor seine großzügigen fünf Minuten vorbei sind. Ihr ist bekannt, dass Kostüme von „Molch & Gabel“ bei ebay teilweise auch günstiger zu haben sind.  R, in Kleidungsfragen wenig bewandert, betritt daraufhin das Geschäft und erklärt, dass er das Kostüm zu dem im Schaufenster ausgezeichneten Preis erwerben wolle. Nach der erfolgreichen Anprobe packt A das Kostüm ein und R und T wandern glücklich damit nach Hause. 

Am nächsten Tag surft R im Internet. Aus Neugier schaut er nach, was „Molch & Gabel“-Kostüme derzeit so kosten. Dabei stellt er fest, dass es bei ebay die Kostüme schon ab 100,- € gibt. Wutschnaubend wendet er sich an T und geht dann, nach einem handfesten Ehekrach, mit dem Kostüm unter dem Arm wieder zu A. Er teilt ihm mit, dass er den Kaufvertrag anfechten werde, weil seine Frau ihn über den Kaufpreis getäuscht habe, der üblicherweise für ein „Molch & Gabel“ – Kostüm gezahlt werde. Jedenfalls sei ihm insoweit ein Irrtum über die Eigenschaften eines solchen Kostümes unterlaufen, der ihn zur Anfechtung berechtige.

A meint, dass ihn das alles nichts angehe. Schließlich habe er doch auch gar nicht mitbekommen, was die T ihrem Mann erzählt habe.

Frage: Besteht ein wirksamer Kaufvertrag zwischen R und A?                
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